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Antwort

 

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke und der Fraktion der PDS
– Drucksache 14/3644 –

Haltung der Bundesregierung zu Vorstellungen des Bundes der Vertriebenen 
über die Errichtung eines „Zentrums gegen Vertreibungen“ in Berlin

 

Der „Bund der Vertriebenen“ (BdV) hat Anfang Juni seine Konzeption für ein
„Zentrum gegen Vertreibungen“ vorgelegt. Der Verband will eine Gedenk-
stätte im Zentrum Berlins haben, die mit einem Kostenaufwand von über
160 Mio. DM errichtet werden soll und die auf der Basis der „Charta der
Heimatvertriebenen“ vom 5. August 1950 an die im Potsdamer Abkommen
beschlossene Umsiedlung von Deutschen nach 1945 erinnern und als men-
schenrechts- und völkerrechtswidrige Vertreibungen kritisieren soll. Träger
des Zentrums soll eine Stiftung sein, die vom „Förderkreis des Bundes der
Vertriebenen“ errichtet und mit 3 Mio. DM aus Sammlungen des BdV sowie
160 Mio. DM Zuschüssen des Bundes und der Länder ausgestattet werden
soll. Das Zentrum soll „mit ca. 11 000 qm Nutzfläche in zentraler Lage Ber-
lins“ errichtet werden. Der BdV beansprucht damit, für alle Menschen, die im
letzten Jahrhundert bis heute in Europa Opfer von Vertreibung wurden, ein
Mahnmal zu errichten.

Nach Presseberichten will der BdV eine zentrale Liegenschaft des Bundes für
sein „Zentrum“. Im Gespräch soll unter anderem das ehemalige Staatsratsge-
bäude der DDR sein, das zurzeit als Bundeskanzleramt dient. Bundeskanzler
Gerhard Schröder soll nach diesen Berichten dem Projekt „aufgeschlossen“
gegenüberstehen. Auch der Bundesminister des Innern, Otto Schily, soll Inter-
esse für das Vorhaben des BdV signalisiert haben.

Die „Charta der Heimatvertriebenen“ aus dem Jahre 1950, die die program-
matische Grundlage des geplanten Zentrums werden soll, stuft die deutschen
„Heimatvertriebenen“ wörtlich als die „vom Leid dieser Zeit am schwersten
Betroffenen“ ein. Die Charta stuft damit die Leiden der Bevölkerung in den
Nachbarstaaten Nazi-Deutschlands in den Jahren bis 1945 faktisch als zweit-
rangig, als untergeordnet gegenüber dem Leid der in Reaktion auf diese Poli-
tik umgesiedelten Deutschen ein. Der Zusammenhang mit den vorhergehen-
den singulären Verbrechen der NS-Politik wird nicht genannt.

Die Charta steht damit in der Tradition alldeutscher und pangermanischer Po-
litik, die in den letzten 90 Jahren diesen Kontinent zwei mal mit Weltkriegen
und schwersten Verbrechen überzogen hat.
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Wie weit dieses Geschichtsbild heute noch die Politik des BdV prägt, zeigt die
schriftliche Konzeption des BdV für das geplante Zentrum. So findet sich im
Abschnitt „Warum Vertreibungen“ kein einziges Wort zu den Verbrechen der
deutschen Okkupations-, Germanisierungs- und Vernichtungspolitik in Ost-
europa in den Jahren bis 1945 als Ursache des Potsdamer Abkommens.

Die Errichtung eines Mahnmals gegen Vertreibungen auf Grundlage einer sol-
chen, die NS-Geschichte und ihre Verbrechen relativierenden, verharmlosen-
den und verfälschenden Konzeption wäre ein Affront gegen die Menschen in
Osteuropa. Ein auf Grund einer solchen Konzeption errichtetes Zentrum
würde jede Politik der Freundschaft und guten Nachbarschaft mit den Men-
schen in Osteuropa untergraben und droht zu einer Kultstätte für Rechtsextre-
misten zu werden.

 

Vo r b e m e r k u n g

Die Darstellung der gesamten deutschen Geschichte – einschließlich der Ver-
treibungen – im europäischen Zusammenhang ist Aufgabe des Deutschen His-
torischen Museums in Berlin.

An gesamtstaatlich bedeutenden Vorhaben zu Teilbereichen der deutschen Ge-
schichte kann der Bund sich u. a. nur dann beteiligen, wenn ein wissenschaft-
lich und museologisch fundiertes Konzept vorliegt. Entsprechend dem födera-
listischen Aufbau unseres Staatswesens wird darüber hinaus – etwa im Bereich
der Gedenkstättenförderung – eine mindestens hälftige Landesbeteiligung und
grundsätzlich die Übernahme der Trägerschaft durch das Sitzland gefordert.

Das vom Bund der Vertriebenen vorgelegte Konzept lässt nicht hinreichend er-
kennen, ob diese Kriterien vorliegen. Voraussetzung für die inhaltliche Befas-
sung der Bundesregierung mit dem Vorhaben sind daher insbesondere

– die Meinungsbildung der Länder und auf dieser Grundlage eine Initiative
gegenüber der Bundesregierung und

– die Begutachtung eines inhaltlich konkretisierten  Konzepts durch ein Wis-
senschaftlergremium, etwa die Sachverständigenkommission des Deutschen
Historischen Museums.

Dies vorausgeschickt werden die Fragen wie folgt beantwortet:

 

1. Hält die Bundesregierung die Errichtung eines „Zentrums gegen Vertrei-
bungen“ auf Basis der vorgelegten Konzeption und in der vorgeschlagenen
Trägerschaft für politisch wünschenswert und finanziell unterstützenswert?

Wenn ja, wie vereinbart die Bundesregierung die Errichtung eines solchen
Zentrums mit ihren Bekundungen, sie verfolge eine Politik der guten
Nachbarschaft mit Osteuropa, und mit ihren Verpflichtungen aus dem 2+4-
Vertrag zur Respektierung der bestehenden deutsch-polnischen Grenze?

 

Die Bundesregierung wird erst nach Klärung der in der Vorbemerkung ange-
sprochenen Fragen inhaltlich zu dem Vorhaben Stellung nehmen. Das gute
nachbarschaftliche Verhältnis zu den osteuropäischen Staaten wird hierbei eine
wesentliche Rolle spielen.

 

2. Wie viele Museen, Gedenkstätten, Mahnmale, Heimatstuben und sonstige
Erinnerungsstätten erinnern nach Kenntnis der Bundesregierung derzeit
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auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland an die „Vertreibung“
(bitte Angaben nach Bundesländern aufschlüsseln)?

 

Nach Kenntnis der Bundesregierung gibt es keine museale Einrichtung, die
ausschließlich Flucht und Vertreibung thematisiert.

Heimatstuben und Heimatmuseen befinden sich in alleiniger Trägerschaft von
Patengemeinden. In welchem Umfang diese Einrichtungen Flucht und Vertrei-
bung darstellen, entzieht sich der Kenntnis der Bundesregierung. Eine nament-
liche Auflistung wäre nur mit einem unverhältnismäßig großen Verwaltungs-
aufwand zu leisten.

Der Bund fördert institutionell zusammen mit den jeweiligen Sitzländern – im
Rahmen von § 96 Bundesvertriebenengesetz – sieben Landesmuseen: Ostpreu-
ßisches Landesmuseum (Lüneburg), Westpreußisches Landesmuseum (Müns-
ter), Pommersches Landesmuseum (Greifswald), Schlesisches Museum zu Gör-
litz, Oberschlesisches Landesmusum (Ratingen-Hösel), Donau-schwäbisches
Zentralmuseum (Ulm), Siebenbürgisches Landesmuseum (Gundelsheim). Diese
behandeln neben zahlreichen anderen Themen auch Flucht und Vertreibung.

In Berlin erinnert ein Denkmal am Theodor-Heuß-Platz an Flucht und Vertrei-
bung.

 

3. Wie viele Mittel des Bundes, der Länder und der Kommunen sind seit
Gründung der Bundesrepublik Deutschland in den Aufbau und die Erhal-
tung solcher Museen, Gedenkstätten und Mahnmale geflossen?

 

Der Bund hat für Einrichtungen, die ausschließlich Flucht und Vertreibung zum
Inhalt haben, keine Mittel bereitgestellt. Inwieweit Länder und Kommunen
hierfür Mittel zur Verfügung gestellt haben, entzieht sich der Kenntnis der Bun-
desregierung.

 

4. Wie beurteilt die Bundesregierung die Überlegungen, das ehemalige
Staatsratsgebäude der DDR als „Zentrum für Vertreibungen“ zu nutzen?

5. Gibt es innerhalb der Bundesregierung Überlegungen zur Nutzung anderer
zentraler Gebäude in Berlin (Palast der Republik, das geplante Stadt-
schloss oder Ähnliches)?

Wenn ja, welche anderen Gebäude sind Gegenstand solcher Überlegun-
gen?

 

Die Fragen 4 und 5 werden zusammenfassend wie folgt beantwortet:

Solche Überlegungen gibt es derzeit innerhalb der Bundesregierung nicht.

 

6. Welche finanziellen Möglichkeiten sieht die Bundesregierung für das
geplante Zentrum vor dem Hintergrund der Haushaltssituation von Bund
und Ländern?

 

Derzeit keine.
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7. Welche Gespräche haben im Vorfeld oder seit Bekanntwerden des Vorha-
bens des BdV im Zusammenhang mit diesen Überlegungen zwischen
Vertretern der Bundesregierung oder einzelner Bundesministerien und
dem BdV stattgefunden? Wer war an diesen Gesprächen wann beteiligt
und welche Absprachen wurden dort getroffen?

 

Es hat verschiedene Kontakte zwischen der Vorsitzenden des BdV, Abg. Erika
Steinbach, und der Bundesregierung gegeben, so im Frühjahr dieses Jahres mit
Bundeskanzler Gerhard Schröder, Bundesminister Otto Schily und Staatsminis-
ter Dr. Michael Naumann sowie mit Bundesminister Joseph Fischer. Diese
Gespräche hatten lediglich informativen Charakter; Absprachen wurden nicht
getroffen.

 

8. Beabsichtigt die Bundesregierung, vor dem geplanten Auftritt des Bun-
deskanzlers auf dem nächsten „Tag der Heimat“ in Berlin eine Vereinba-
rung mit dem BdV im Hinblick auf das von diesem gewünschte „Zen-
trum für Vertreibungen“ herbeizuführen?

 

Dies wird kurzfristig nicht möglich sein. Auf die Vorbemerkung wird verwie-
sen.

 

9. Hält die Bundesregierung die Errichtung eines solchen Zentrums unter
Trägerschaft des BdV angesichts der Kritik vieler osteuropäischer Länder
an der Tätigkeit und Programmatik des BdV für ein mit ihren außenpoli-
tischen Zielen und Grundsätzen vereinbares Signal für die Menschen und
Staaten in Osteuropa?

 

Die Bundesregierung hat sich stets gegen jede einseitige und verkürzte Darstel-
lung der Vertreibung gewandt. Entscheidend ist, dass trotz unterschiedlicher
Rechtsauffassungen die Verständigung mit unseren östlichen Partnern fortent-
wickelt wird. An diesem Ziel wird die Bundesregierung festhalten. Im Übrigen
wird auf die Vorbemerkung Bezug genommen.

 

10. Wäre es nicht aus außenpolitischen wie historischen Gründen angemes-
sener, ein „Zentrum gegen Vertreibungen“ in einem der von der Okkupa-
tion und der Germanisierungspolitik des Hitlerschen „Generalplan Ost“
betroffenen Land, z. B. in Polen, der Ukraine oder in Weißrussland zu er-
richten und dort insbesondere den Opfern dieser deutschen Germanisie-
rungs-, Vertreibungs- und Vernichtungspolitik einen Raum der Erinne-
rung zu errichten?

 

Alle Bundesregierungen haben sich dazu bekannt, das Gedenken an die Opfer
des Zweiten Weltkrieges wachzuhalten. In diesem Verständnis reiste Bundes-
kanzler Gerhard Schröder am 3. September 1999 aus Anlass des 60. Jahres-
tages des Beginns des Zweiten Weltkrieges nach Polen und gedachte in Palmiry
gemeinsam mit Ministerpräsident Buzek der Opfer des Krieges. Die Errichtung
von Gedenkstätten in unseren östlichen Partnerländern kann nur von diesen
selbst entschieden und durchgeführt werden.


